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Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/64/439/Add.2 (Part II))] 

64/174.  Menschenrechte und kulturelle Vielfalt 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte1, den Internationa-
len Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte2 und den Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte2 sowie die anderen einschlägigen Menschenrechts-
übereinkünfte, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/160 vom 17. Dezember 1999, 55/91 
vom 4. Dezember 2000, 57/204 vom 18. Dezember 2002, 58/167 vom 22. Dezember 2003, 
60/167 vom 16. Dezember 2005 und 62/155 vom 18. Dezember 2007 und ferner unter Hin-
weis auf ihre Resolutionen 54/113 vom 10. Dezember 1999, 55/23 vom 13. November 2000 
und 60/4 vom 20. Oktober 2005 über das Jahr des Dialogs zwischen den Kulturen, 

 feststellend, dass zahlreiche Rechtsinstrumente innerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen die kulturelle Vielfalt sowie die Erhaltung und Weiterentwicklung der Kultur för-
dern, insbesondere die Erklärung über die Grundsätze der internationalen kulturellen Zu-
sammenarbeit, die am 4. November 1966 von der Generalkonferenz der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur auf ihrer vierzehnten Tagung 
verabschiedet wurde3, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs4, 

 unter Hinweis darauf, dass laut der in der Anlage zu ihrer Resolution 2625 (XXV) 
vom 24. Oktober 1970 enthaltenen Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend 
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit 

_______________ 
1 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/grunddok/ 
ar217a3.html. 
2 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; 
LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 
Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt). 
3 Siehe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Records of the General Confer-
ence, Fourteenth Session, Paris, 1966, Resolutions. 
4 A/64/160. 
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der Charta der Vereinten Nationen die Staaten die Pflicht haben, ungeachtet der Unterschie-
de ihrer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systeme in den verschiedenen Bereichen 
der internationalen Beziehungen bei der Förderung der allgemeinen Achtung und Einhal-
tung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle und bei der Beseitigung aller Formen 
der Rassendiskriminierung und aller Formen der religiösen Intoleranz zusammenzuarbeiten, 

 begrüßend, dass die Globale Agenda für den Dialog zwischen den Kulturen mit ihrer 
Resolution 56/6 vom 9. November 2001 verabschiedet wurde, 

 sowie den Beitrag begrüßend, den die vom 31. August bis 8. September 2001 in Dur-
ban (Südafrika) veranstaltete Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz zur Förderung der Achtung 
der kulturellen Vielfalt geleistet hat, 

 ferner unter Begrüßung der Allgemeinen Erklärung zur kulturellen Vielfalt der Orga-
nisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur5, die zusammen mit 
ihrem Aktionsplan6 am 2. November 2001 durch die Generalkonferenz der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur auf ihrer einunddreißigsten Ta-
gung verabschiedet wurde und in der die Mitgliedstaaten das System der Vereinten Natio-
nen und die anderen in Betracht kommenden zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen baten, mit der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur bei der Förderung der in der Erklärung und in ihrem Aktionsplan festge-
legten Grundsätze zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, die Synergie der Maßnahmen zu-
gunsten der kulturellen Vielfalt zu verstärken, 

 Kenntnis nehmend von der am 3. und 4. September 2007 in Teheran abgehaltenen Mi-
nistertagung der Bewegung der nichtgebundenen Länder über Menschenrechte und kulturel-
le Vielfalt, 

 erneut erklärend, dass alle Menschenrechte allgemeingültig und unteilbar sind, einan-
der bedingen und miteinander verknüpft sind, dass die internationale Gemeinschaft die 
Menschenrechte weltweit in fairer und gleicher Weise, gleichberechtigt und gleichgewichtig 
behandeln muss und dass es, obschon die Bedeutung nationaler und regionaler Besonderhei-
ten und unterschiedlicher historischer, kultureller und religiöser Voraussetzungen im Auge 
zu behalten ist, die Pflicht der Staaten ist, ohne Rücksicht auf ihr jeweiliges politisches, 
wirtschaftliches und kulturelles System alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zu för-
dern und zu schützen, 

 in der Erkenntnis, dass die kulturelle Vielfalt und das Streben aller Völker und Natio-
nen nach kultureller Entwicklung eine Quelle der gegenseitigen Bereicherung des kulturel-
len Lebens der Menschen darstellen, 

 unter Berücksichtigung dessen, dass eine Kultur des Friedens die Gewaltlosigkeit und 
die Achtung vor den Menschenrechten aktiv fördert und die Solidarität zwischen den Völ-
kern und Nationen und den Dialog zwischen den Kulturen stärkt, 

 in dem Bewusstsein, dass alle Kulturen und Zivilisationen einen gemeinsamen Kata-
log universeller Werte teilen, 

_______________ 
5 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Records of the General Conference, 
Thirty-first Session, Paris, 15 October–3 November 2001, Vol. I und Korrigendum, Resolutions, Kap. V, 
Resolution 25, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.unesco.de/443.html. 
6 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.unesco.de/443.html. 
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 sowie in dem Bewusstsein, dass die Förderung der Rechte indigener Bevölkerungen 
und ihrer Kulturen und Traditionen zur Achtung und Berücksichtigung der kulturellen Viel-
falt aller Völker und Nationen beitragen wird, 

 die Auffassung vertretend, dass Toleranz für kulturelle, ethnische, religiöse und 
sprachliche Vielfalt sowie Dialog innerhalb der Kulturen und zwischen ihnen eine wesentli-
che Voraussetzung für Frieden, Verständigung und Freundschaft zwischen Einzelpersonen 
und zwischen Völkern sind, die verschiedenen Kulturen und Nationen der Welt angehören, 
während Erscheinungsformen von kulturellen Vorurteilen, Intoleranz und Fremdenfeind-
lichkeit gegenüber verschiedenen Kulturen und Religionen überall auf der Welt zu Hass und 
Gewalt zwischen den Völkern und Nationen führen, 

 anerkennend, dass jede Kultur eine Würde und einen Wert besitzt, die Anerkennung, 
Achtung und Erhaltung verdienen, sowie in der Überzeugung, dass alle Kulturen angesichts 
ihrer reichen Vielfalt und Diversität und ihrer wechselseitigen Beeinflussung Teil des ge-
meinsamen Erbes aller Menschen sind, 

 in der Überzeugung, dass die Förderung des kulturellen Pluralismus, der Toleranz ge-
genüber den verschiedenen Kulturen und Zivilisationen und des Dialogs zwischen ihnen ei-
nen Beitrag zu den Anstrengungen leisten kann, die alle Völker und Nationen unternehmen, 
um ihre Kulturen und Traditionen durch einen sich gegenseitig befruchtenden Austausch 
von Wissen und geistigen, sittlichen und materiellen Errungenschaften zu bereichern, 

 im Bewusstsein der Vielfalt der Welt, in der Erkenntnis, dass alle Kulturen und Zivili-
sationen zur Bereicherung der Menschheit beitragen, sich dessen bewusst, wie wichtig die 
Achtung und das Verständnis der religiösen und kulturellen Vielfalt überall auf der Welt ist, 
und sich mit Blick auf die Förderung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
dazu verpflichtend, das Wohlergehen, die Freiheit und den Fortschritt der Menschen überall 
voranzubringen und zu Toleranz, Achtung, Dialog und Zusammenarbeit zwischen unter-
schiedlichen Kulturen, Zivilisationen und Völkern anzuregen, 

 1. bekräftigt, wie wichtig es ist, dass alle Völker und Nationen ihr kulturelles Erbe 
und ihre kulturellen Traditionen in einem nationalen und internationalen Klima des Frie-
dens, der Toleranz und der gegenseitigen Achtung pflegen, weiterentwickeln und erhalten; 

 2. begrüßt die am 8. September 2000 verabschiedete Millenniums-Erklärung der 
Vereinten Nationen7, in der die Mitgliedstaaten unter anderem die Auffassung vertreten, 
dass die Toleranz zu den unverzichtbaren Grundwerten in den internationalen Beziehungen 
des 21. Jahrhunderts gehört und dass sie die aktive Förderung einer Kultur des Friedens und 
des Dialogs zwischen den Kulturen umfassen soll, in der die Menschen einander in der ge-
samten Vielfalt ihrer Glaubensüberzeugungen, Kulturen und Sprachen achten und in der die 
Unterschiede innerhalb einer Gesellschaft sowie zwischen verschiedenen Gesellschaften 
weder gefürchtet noch unterdrückt, sondern vielmehr als kostbares Gut der Menschheit ge-
schätzt werden; 

 3. erkennt an, dass jeder Mensch das Recht hat, am kulturellen Leben teilzuhaben 
und die Vorteile wahrzunehmen, die sich aus dem wissenschaftlichen Fortschritt und seinen 
Anwendungen ergeben; 

 4. bekräftigt, dass die internationale Gemeinschaft danach streben sollte, den Her-
ausforderungen und Chancen der Globalisierung in einer Weise zu begegnen, die die Ach-
tung der kulturellen Vielfalt aller Menschen gewährleistet; 

_______________ 
7 Siehe Resolution 55/2. 
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 5. bekundet ihre Entschlossenheit, die kulturelle Homogenisierung im Kontext der 
Globalisierung durch verstärkten interkulturellen Austausch im Zeichen der Förderung und 
des Schutzes der kulturellen Vielfalt zu verhindern und zu mildern; 

 6. bekräftigt, dass der interkulturelle Dialog das gemeinsame Verständnis der Men-
schenrechte wesentlich bereichert und dass aus der Förderung und dem Ausbau der interna-
tionalen Kontakte und der Zusammenarbeit auf kulturellem Gebiet wichtige Vorteile gezo-
gen werden können; 

 7. begrüßt es, dass die Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz die Notwendigkeit aner-
kannt hat, die Vorteile der Vielfalt innerhalb aller Nationen und zwischen ihnen zu achten 
und bestmöglich zu nutzen, wenn sie gemeinsam am Aufbau einer harmonischen und pro-
duktiven Zukunft arbeiten, indem sie Werte und Grundsätze wie Gerechtigkeit, Gleichstel-
lung und Nichtdiskriminierung, Demokratie, Fairness und Freundschaft, Toleranz und Re-
spekt innerhalb von und zwischen Gemeinwesen und Nationen praktisch verwirklichen und 
fördern, insbesondere durch öffentliche Aufklärungs- und Bildungsprogramme, um das Be-
wusstsein und das Verständnis für die Vorteile der kulturellen Vielfalt zu fördern, nament-
lich Programme, bei denen die Behörden Partnerschaften mit internationalen und nichtstaat-
lichen Organisationen sowie anderen Teilen der Zivilgesellschaft eingehen; 

 8. erkennt an, dass die Achtung der kulturellen Vielfalt und der kulturellen Rechte 
aller Menschen den Pluralismus der Kulturen verstärkt und so zu einem breiteren Austausch 
von Wissen und zu einem besseren Verständnis der kulturellen Voraussetzungen beiträgt, die 
Anwendung und Ausübung der allgemein akzeptierten Menschenrechte überall auf der Welt 
fördert und weltweit den Aufbau stabiler freundschaftlicher Beziehungen zwischen den 
Völkern und Nationen begünstigt; 

 9. betont, dass die Förderung des kulturellen Pluralismus und der Toleranz auf na-
tionaler, regionaler und internationaler Ebene wichtig ist, um eine stärkere Achtung der kul-
turellen Rechte und der kulturellen Vielfalt zu erreichen; 

 10. betont außerdem, dass Toleranz und Achtung der Vielfalt die allgemeine Förde-
rung und den Schutz der Menschenrechte, einschließlich der Gleichstellung von Mann und 
Frau und des Genusses aller Menschenrechte durch alle Menschen, erleichtern, und hebt 
hervor, dass sich Toleranz und die Achtung der kulturellen Vielfalt und die allgemeine För-
derung und der Schutz der Menschenrechte gegenseitig stützen; 

 11. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Akteure nachdrücklich auf, eine in-
ternationale Ordnung zu errichten, die auf Inklusion, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und 
Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitiger Verständigung sowie der Förderung und 
Achtung der kulturellen Vielfalt und der allgemeinen Menschenrechte beruht, und alle Aus-
grenzungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz gründen; 

 12. fordert die Staaten nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass ihr politisches Sys-
tem und ihre Rechtsordnung die multikulturelle Vielfalt innerhalb ihrer Gesellschaften wi-
derspiegeln, und gegebenenfalls ihre demokratischen Institutionen so zu verbessern, dass sie 
partizipatorischer werden und die Marginalisierung, Ausgrenzung und Diskriminierung be-
stimmter Teile der Gesellschaft vermeiden; 

 13. fordert die Staaten, die internationalen Organisationen und die Organisationen 
der Vereinten Nationen auf und bittet die Zivilgesellschaft, namentlich die nichtstaatlichen 
Organisationen, die kulturelle Vielfalt anzuerkennen und ihre Achtung zu fördern, um so die 
Ziele des Friedens, der Entwicklung und der allgemein akzeptierten Menschenrechte zu för-
dern; 
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 14. betont die Notwendigkeit einer freien Nutzung der Medien und der neuen In-
formations- und Kommunikationstechnologien, um die Bedingungen für die Wiederbele-
bung des Dialogs zwischen den Kulturen und Zivilisationen zu schaffen; 

 15. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte, die in dieser Resolution angesprochenen Fragen auch künftig bei seinen Tätigkeiten 
zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte umfassend zu berücksichtigen; 

 16. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte außerdem und bittet die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur, Initiativen zur Förderung des interkulturellen Dialogs über die Men-
schenrechte zu unterstützen; 

 17. fordert die zuständigen internationalen Organisationen nachdrücklich auf, Stu-
dien darüber durchzuführen, wie die Achtung der kulturellen Vielfalt zur Förderung der in-
ternationalen Solidarität und Zusammenarbeit zwischen allen Nationen beiträgt; 

 18. ersucht den Generalsekretär, im Lichte dieser Resolution einen Bericht über 
Menschenrechte und kulturelle Vielfalt zu erstellen, der die Auffassungen der Mitgliedstaa-
ten, der zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und der nichtstaatlichen Orga-
nisationen sowie die in dieser Resolution enthaltenen Erwägungen im Hinblick auf die An-
erkennung und die Bedeutung der kulturellen Vielfalt zwischen allen Völkern und Nationen 
der Welt berücksichtigt, und der Generalversammlung den Bericht auf ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung vorzulegen; 

 19. beschließt, diese Frage auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung unter dem Unter-
punkt „Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung 
der effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ weiter zu behandeln. 

65. Plenarsitzung 
18. Dezember 2009 


